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Kontakt
Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Amt für Umwelt und Energie

Laupenstrasse 22
3008 Bern
Telefon +41 31 633 36 50
foerderung.aue@be.ch

www.be.ch/energiefoerderung
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Das kantonale Förderprogramm

Das kantonale Förderprogramm ür erneuerbare Energie und Energieefzienz richtet
sich an Hauseigentümer, die ihre Liegenschat zeitgemäss bauen oder sanieren wol-
len und an Veranstalter von Informations- und Weiterbildungsanlässen im Energiebe-
reich.

Hinweise:

Die Finanzierung des Förderprogramms erolgt aus kantonalen Fördermitteln, sowie
über Einnahmen aus der CO

2
-Abgabe, die der Bund den Kantonen in Form von Glo-

balbeiträgen ausbezahlt. Eine gleichzeitige Gesucheingabe bei anderen Förderpro-
grammen mit Beiträgen aus der CO

2
-Abgabe (z.B. myclimate, Klik, Energie Zukunt

Schweiz) ist nicht zulässig.

Die Wirkung der CO
2
-Einsparung ür die geörderte Massnahme der Beitragszusiche-

rung gehört ofziell dem Kanton Bern. Die Wirkung kann nicht augeteilt oder anderen
Organisationen abgetreten werden.

Unternehmen, Personen oder Standorte, die von der CO
2
-Abgabe befreit sind, sind

nicht förderberechtigt.

Für Gebäude und Anlagen, die ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes oder
des Kantons stehen, werden keine Beiträge gewährt.

Gemeinden sind nur örderberechtigt ür Beiträge an Wärmenetze mit erneuerbarer
Energie (Energieerzeugung und Netz, sowie vorgelagerte Machbarkeitsstudien) und
für Informationsanlässe. Dies gilt für politische Gemeinden, nicht für Kirch- oder Bur-
gergemeinden.

Betriebe, die Staatsbeiträge empangen, haben die Lohngleichheit zwischen Frau und
Mann zu gewährleisten. Betriebe, die mehr als 50 Mitarbeitende beschätigen und ei-
nen einmaligen Staatsbeitrag von mindestens 250‘000 Franken erhalten, müssen ein
Selbstdeklarationsblatt einreichen.

Gesuche um Staatsbeiträge sind vor Baubeginn oder Durchführung der Massnahme
einzureichen. Au später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten. Unwahre Anga-
ben zur Erlangung eines Staatsbeitrags - insbesondere die nachträgliche Eingabe ei-
nes Gesuches - sind unzulässig und können strarechtliche Folgen nach sich ziehen.

Hinweise und Vorgehen
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Die öentliche regionale Energieberatung

Bern-Mittelland

Saskia Frey-von Gunten / Beat

Nussbaumer / Daniel Mathys

Stauacherstrasse 59g

3014 Bern

Tel. +41 31 370 14 44

www.energieberatungbern.ch

Thun Oberland-West

Roland Joss / Markus May / Simon

Reissmüller / Philipp Stucki /

Christopher Schmid / Dominik Egli

Industriestrasse 6, Postfach 733

3607 Thun

Tel. +41 33 225 22 90

info@regionale-energieberatung.ch

www.regionale-energieberatung.ch

Thun Oberland-Ost

Roland Schneider

Jungfraustrasse 38

3800 Interlaken

Tel. +41 33 821 08 68

energieberatung@oberland-ost.ch

www.oberland-ost.ch

Emmental

Beat Ritler / Remo Fuchs / Christoph

Bühlmann

Lorraine 7

3400 Burgdorf

Tel. +41 34 402 24 94

info@energieberatung-emmental.ch

www.region-emmental.ch

Oberaargau

Rolf Leuenberger

Jurapark, Jurastrasse 29

4901 Langenthal

Tel. +41 62 923 22 21

energieberatung@oberaargau.ch

www.oberaargau.ch/energieberatung

Hinweise und Vorgehen

Jura bernois

Jean-Luc Juvet

c/o Jura bernois.Bienne

Rue Pierre-Pertuis 1

2605 Sonceboz-Sombeval

tél. +41 32 492 71 31

conseiller.energie@jb-b.ch

Seeland

Beat Bachmann / Anna-Maria

Psterer / Romain Schindelholz /

Viktoria Rieder

Postfach

3001 Bern

Tel. +41 32 322 23 53

info@energieberatung-seeland.ch

www.energieberatung-seeland.ch
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Der Weg zum Gesuchsportal

www.be.ch

• Login (Login und Passwort)
• «Umwelt und Boden»
• «Energie»
• «Förderprogramm Energie»
• «Gesuchs-Portal für Förderbeiträge»
• «Neu erfassen» oder «Meine Gesuche»

Hinweise und Vorgehen
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Sanierungen von Gebäuden über GEAK®-Klassen
Gebäudekategorien 1-6

Gebäude

– Ein Gesuch für eine «Gebäudesanierung» beinhaltet alle geplanten

Massnahmen an der Gebäudehülle und an der Gebäudetechnik. Ein

gleichzeitiges Gesuch «Anlagen» (ohne Massnahmen an der Gebäu-

dehülle) ist nicht möglich, sondern rühestens 3 Jahre nach Auszahlung

des Beitrags für die Gebäudesanierung.

– Die Massnahmen im Gesuch «Gebäudesanierung» können innerhalb

der 3-jährigen Gültigkeitsdauer der Beitragszusicherung etappiert wer-

den – relevant ist der Endzustand bei Abschluss des Gesuchs.

– Bei einer erneuten Sanierung um mindestens zwei Klassen innerhalb

von zehn Jahren nach Auszahlung eines Beitrags ergibt sich der neue

Beitrag aus der Gesamtverbesserung (ab erster geförderter Sanierung)

abzüglich des bereits ausbezahlten Förderbeitrags.
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Ersatz Elektroheizung durch Wärmepumpe (WP)

Anlagen

– Ein Gesuch für eine «Gebäudesanierung» beinhaltet alle geplanten
Massnahmen an der Gebäudehülle und an der Gebäudetechnik.
Ein gleichzeitiges Gesuch «Anlagen» (ohne Massnahmen an der
Gebäudehülle) ist nicht möglich, sondern frühestens 3 Jahre nach
Auszahlung des Beitrags ür die Gebäudesanierung.
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Ersatz Ölheizung oder Gasheizung durch Wärmepumpe (WP)

Anlagen

– Die neue Heizung muss mindestens 50% des Heizwärmebedars des gesamten

Gebäudes decken. 100% des Heizwärmebedars des gesamten Gebäudes müs-

sen durch Systeme mit erneuerbarer Energie gedeckt sein.

– Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Au später eingereichte Gesuche wird

nicht eingetreten.

– Beitragszusicherungen sind drei Jahre gültig. Nach Ablau der Gültigkeit kann der

Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.

– Ein Gesuch für eine «Gebäudesanierung» beinhaltet alle geplanten Massnahmen

an der Gebäudehülle und an der Gebäudetechnik. Ein gleichzeitiges Gesuch «An-

lagen» (ohne Massnahmen an der Gebäudehülle) ist nicht möglich, sondern frü-

hestens 3 Jahre nach Auszahlung des Beitrags ür die Gebäudesanierung.
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Anpassungen im Leitfaden auf Januar 2024

generell im ganzen Dokument:
formale Korrekturen (Schreibfehler)
Präzisierungen und ergänzende Erläuterungen (keine Vollzugsänderungen)

Seite 2: neue Email-Adresse Förderung

Seite 4: Präzisierung der möglichen Fördermassnahmen ür politische Gemeinden
Erläuterung zum Nachweis ür Lohngleichheit (Vollzug seit 2017)
Strarechtlicher Hinweis (BSG 741.111 KEnV Art. 48 Abs 2, 641.1 StBG Art. 27)

Seite 16 .: Übernahme der Kosten ür WPSM Anlagezertikate ür Gesuche ab
01.01.2024

Seite 18 .: Ersatz durch „Holzheizung“ / „Wärmenetz“: Darstellung jeweils au eigener Seite

Seite 18 .: „Konormitätserklärung“ ersetzt „Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz“

Seite 33 .: Fördermassnahmen „Ladeinrastruktur im ÖV“ und „Ladeinrastruktur
bei Unternehmen“ werden abgeschat, neu sind die Fördermassnahmen
„Ladeinrastruktur (Basisinstallation) in Einstellhallen bei nicht-öentlichen
Parkplätzen“ und „Bidirektionale DC-Ladestationen“

Anpassungen


